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5. November Bern und Burgdorf
12. „ Huttwil
19. „ Stalden
26. „ Herzogenbuchsee

3. Dezember Bern und Schwarzenburg
10. „ Langnau
17. „ Frutigen
24. „ Langenthal
25. „ Bern (Weihnacht, nachm.

2 Uhr)
31. „ Sumiswald

E. Haldemann, Taubstummenpfarrer,
Madiswil, Telephon 14.

Kautou Zürich.

1. Januar Affoltern
8. Zürich

15. Wald
22. Einbrach
29. Regensberg

5. Februar Uetikon
12. Zürich!
19. Witerthur
26. Turbental

5. März Marthalen
12. Zürich
19. Wald
26. Regensberg

2. April Winterthur
9. Zürich (Palmsonntag)

14. Affoltern (Karfreitag)
16. „ Zürich (Ostersonntag)
17. „ Wetzikou (Ostermontag)
30. Turbental

7. Mai Winterthur
14. Zürich
21. Einbrach
25. Affoltern (Auffahrt)
28. Horgen

4. Juni Regensberg (Pfingstsonntag)
5. Andelfingen (Pfingstmontag)

11. Zürich
18. Winterthur
25. Rüti

2. Juli Robas
9. „ Zürich

16. „ Marthalen
23. Meilen
30. Regensberg und Winterthur

6. August Wald und Uster
13. Zürich
10. September Affoltern

17. September Winterthur (Bettag)
24. Andelfingen

1. Oktober Mäunedorf
8. „ Zürich

22. „ Affoltern
29. „ Turbental und Winterthur

5. November Regensberg und Bülach
12. „ Zürich
19. Wald und Wetzikon
26. Winterthur

3. Dezember Affoltern
10. „ Zürich
17. „ Horgen
24.

'5 Andelfingen
25. // Bülach
31. bister G, W., Pfarrer.

Z' Schweizerischer ^
^ürjorgeverein für Taubstumme

Mitteilungen des Vereins,
jeiner Sektionen und Kollektivmitglieder

Sitzung des Zcntralvorstandes

vom 6. Dezember 1932 in Ölten.

Nebst andern Geschäften wurden folgende
zwei wichtige Fragen behandelt:

1. Lehrwerkstätte für Taubstumme.
Im Jahre 1926 wurde eine Kommission

eingesetzt zum Studium dieser Frage unter Leitung
des Herrn Gfeller. Sie hat die Frage gründlich

studiert und auch verschiedene Projekte
geprüft. Nun ist sie in der Lage, einen annehmbaren

Vorschlag zu machen. Es handelt sich

um eine Schneider-Lehrwerkstätte für
Taubstumme in Zürich. Man will d,is neue Werk
so vorsichtig als möglich beginnen. Im ersten
Jahr sollen es nur vier Lehrlinge sein. Diese
werden einem Meister übergeben, der im
Konfektionsgewerbe genügende Erfahrung hat. Nach
dem ersten Lehrjahr können geeignete Lehrlinge
zur Maßschneiderei übergehen, wenn sie wollen.
Die übrigen gehen nach einem weitern Lehrjahr

zur Arbeit in der Konfektion über. Alle
Jahre können wieder vier Lehrlinge
aufgenommen werden. Wenn möglich wird im zweiten
Berriebsjahr ein Haus gemietet und darin neben
der Werkstatt ein Wohnheim eingerichtet,
das unter der Leitung eines Taubstummenlehrers

im Nebenamt steht. In diesem Wohnheim

finden auch andere Lehrlinge aus der
Umgebung Unterkunft. Endlich ist eine

Fortbildungsschule für die Lehrlinge der Werkstatt

und andere Lehrlinge aus der Umgegend



vorgesehen. So ist eine Berufsbildung möglich,
wie sie hörende Lehrlinge haben. Im Frühling

1933 kann zur Ausführung des Planes
geschritten werden, wenn sich die Mittel finden
für die Einrichtnngskosten und die Betriebs-
defizite der ersten Jahre. Es wurde deshalb
ein Gesuch eingereicht an die Schweizerische
Vereinigung für Anormale, sie möchte uns aus
der Bnndesfeiersammlung 1932 einen
angemessenen Betrag zuteilen. Ist dieser Beitrag
genügend hoch, so können wir im nächsten Jahr
einen erfreulichen ersten Schritt zur Verbesserung

der beruflichen Ausbildung der
Taubstummen verzeichnen.

2. Zusammenschluß der Organisationen

des Taubstnmmcnwesens.
Auch hier ist es vorwärts gegangen. Eine

Viererkommission, bestehend aus den Herren
Benteli, Dr. Knittel, Scherrer und Lauener,
hat einen ersten Entwurf zu neuen Statuten
durchberaten und bereinigt. Derselbe wurde vom
Zentralvorstand gutgeheißen. Er muß nun auch
von der „Vereinigung" geprüft werden. Kann
sie sich mit der neuen Ordnung befreunden, so

wird der Statutenentwurf allen Beteiligten zur
Prüfung vorgelegt, und es kann zur Fusion

geschritten werden. Heute ist die Zeit noch nicht
da, um den Entwurf zu veröffentlichen. Es sei

bloß ermähnt, daß als neuer Name „Schweiz.
Verband für Taubstummenhilfe" allgemein
Anklang fand. Dieser Name begreift alles in sich,

Bildung und Fürsorge für Taubstumme, Hilfe
für sie von der Wiege bis zum Grab.

.^k

^ Aus Taubstummenanstalten ^

St. Kalken. Es sind mir zu meinem Jubiläum

viele wohltuende Beweise der Liebe und
Anhänglichkeit von ehemaligen Schülern und
Schülerinnen zugekommen. Allen, die mich durch
Briefe und Kartengrüße erfreuten, danke ich

aufs herzlichste für ihr treues Gedenken. Nach
und nach werde ich jedem Einzelnen schreiben.

Ich bitte um Geduld. — Wer mich besuchen

will, möge in die Hochsteig, Nußbanmstraße 1,
II. Stock, kommen. Dort bin ich in der Freizeit

zu treffen.
Frohe Festtage und Gottes Segen im neuen

Jahr wünscht Euch in Liebe

Emilie Müller, Taubst.-Lehrerin.

Stvanzig Schweizer Produkte.
Lösung der Aufgabe in Nr. 2Z.

Armbanduhr Le Locle Zenith.
Kondensierte Milch Cham dleslê à ^nZlo Swiss.
Glühlampe Gvldau Licht A.-G.
Porzellangeschirr Langcnthal Porzellansabrik A -G.
Messer Delsberg Wenger L- Co. A.-G.
Nagomaltvr Ölten Nago Nährmittelwerke A. G.
Linoleum Giubiasco Linoleumsabrik A.-G.
Elektromotor Oerlikvn Maschinenfabrik A.-G.
Flasche Bülach Glashütte Bülach A.-G.
Glocke Aarau Rüelschi A.-G.
Toblcrone Bern Tubler Chocolat A.-G.
Suppenwürze Kcmpttal Fabrik von Maggis Nahrungsmitteln.
Elektrisches Bügeleisen Schwanden Therma A-G.
Schachtclknse Burgdorf Alpina-Käse A.-G.
Flugzeug Horgen A. Comte.
Stromzähler Zug Landis L- Gyr A.-G.
Konserven Lenzburg Konservenfabrik.
Bleistift Genf daran ck'aclie.
Schuh Schöncnwcrd Bally A.-G.
Klavier Rorfchach Säbel L Pianofabrik.

Richtige Lösungen sandten ein: Fürst-Basel, Küng-
Buhwil, P. Suter - Zürich, E. Fankhauser-Langnau,
Hürlimann-Winterthur, Gerbcr-Vordcrthal, M. Staub-
Oberrieden, L. Helle-Zürich, Frey - Gümligen. Junker-
Münchenbuchsee, Bacher - Bern, Bähler - Untersten,
Wiesendanger-Menzikeu, Fricker-Basel, Kehrli-Bern,

8. Klaffe Taubstummen-Anstalt Wabern, Trachsel-
Dicmtigen, Kellenbcrger-Oietikon, 8. Klasse Taubstummen

- Anstalt Landenhof, I. Kreis - Kerrwil, Bär-
Birwinken, Hehlen-Bümpliz, E. Glanzmann-Brügg.

Neun weitere Lösungen waren nicht ganz richtig,
bekommen aber gleichwohl einen kleinen Trostpreis.

Buchdrucllersi Bustier H Werder, zum „Nlchof", Bern.
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